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Das, was der Verfassungsgerichtshof in jenem Erkenntnis zu den
Voraussetzungen der Untersagung einer Versammlung nach § 6
Versammlungsgesetz 1953 ausgesprochen hat, gilt auch für die Fälle
der Auflösung einer Versammlung nach § 13 Versammlungsgesetz
1953.

Der Verfassungsgerichtshof trug kein Bedenken, die Schilderung
des Sachverhaltes durch die belangte Behörde der Entscheidung
zugrundezulegen. Es bedurfte daher nicht der Durchführung der in
der Gegenschrift angebotenen Beweise. Der von der Behörde
geschilderte Sachverhalt schließt die Annahme aus, daß die Auflösung
der Versammlung gerechtfertigt gewesen war.

Der beschwerdeführende Verein ist daher in seinem verfassungs-
gesetzlich gewährleisteten Recht auf Versammlungsfreiheit verletzt
worden. Es war daher in diesem Sinne zu erkennen.

Auf die weitere Behauptung, daß auch in das Recht der freien
Meinungsäußerung eingegriffen worden sei, brauchte nicht einge-
gangen zu werden.
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Die Besmwerde wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe :
(Auszug)

1. Der Beschwerdeführer hat mit Eingabe vom 19. Juni 1970 der
Rechtsanwaltskammer für Wien, Niederösterreich und das Burgenland
bekanntgegeben, daß er auf die Ausübung der Anwaltschaft mit
30. Juni 1970 verzichte. Gleichzeitig hat er seinen mittlerweiligen
Stellvertreter namhaft gemacht.

Hierüber erhielt der Beschwerdeführer die folgende Zuschrift des
Kammerausschusses vom 20. Juni 1970: "Sehr geehrter Herr Kollege!
Unter Bezugnahme auf Ihre mit Eingabe vom 19. Juni 1970 abge-
gebene Erklärung, daß Sie mit Wirkung vom 30. Juni 1970 auf die
Ausübung der Rechtsanwaltschaft verzichten, wird mitgeteilt, daß die
Annahme des Verzichtes unter Bedachtnahme auf die Bestimmung
des § 34 (4) RAO. erst nach rechtskräftiger Beendigung des derzeit
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noch gegen Sie anhängigen Disziplinarverfahrens DR. 65/1969 möglidJ
ist."

Der Beschwerdeführer bekämpft diesen Bescheid als verfassungs-
widrig.

Die Rechtsanwaltskammer hat keine Gegenschrift erstattet.

II. Die bekämpfte Zuschrift bezeichnet sich nicht als Bescheid,
sie hat aber wegen ihres unzweifelhaft normativen Inhaltes den
rechtlidJen Charakter eines Bescheides. Es besteht audJ kein Zweifel
an dem Charakter des Ausschusses der Rechtsanwaltskammer als
Verwaltungsbehörde bei der ihm übertragenen Befugnis (§ 28 Abs. 1
lit. a RAO.), über die Resignation eines Mitgliedes zu entscheiden
(vgl. VerfGH. Slg. NI. 2150/1951, 5440/1966). Die Zuschrift ist daher
einer Bekämpfung im Verfahren nach Art. 144B-VG. zugänglich.

Es ist auch der Instanzenzug erschöpft. Die Rechtsanwaltskammern
sind Einrichtungen der beruflichen Selbstverwaltung. Auf dem
Gebiete der Selbstverwaltung bedarf es zur Einräumung eines
Rechtsmittels an ein Organ der staatlichen Verwaltung einer aus-
drücklichen Bestimmung (vgl. u. a. VerfGH. Slg. Nr. 3683/1960,
4667/1964, 5745/1968). In der Materie des Verzichtes auf die Ausübung
der Rechtsanwaltschaft ist ein solcher Rechtszug nicht vorgesehen.

Die Entscheidung über die Resignation eines Mitgliedes gehört
zum Wirkungskreis des Ausschusses (§ 28 Abs. 1 lit. a RAO.). Die
Rechtsanwaltskammer, d. i. die Plenarversammlung, hat keine
Kompetenz, über Beschlüsse des Ausschusses als Berufungsinstanz zu
entscheiden. Dies ergibt sich aus der Aufzählung der der Plenar-
versammlung im § 27 RAO. zugewiesenen Angelegenheiten.

III. Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, daß der angefochtene
Bescheid dem Art. 18 StGG. widerflpricht, nach dessen Inhalt es
jedermann freisteht, seinen Beruf zu wählen und sich für denselben
auszubilden, wie und wo er will. Er meint, daß § 34 Abs. 4 RAO., der
bestimmt, daß die Annahme des Verzichtes, wenn gegen den verzid:J.t-
leistenden Rechtsanwalt ein Disziplinarverfahren im Zuge ist, erst
nach Beendigung des Disziplinarverfahrens erfolgen kann, ver-
fassungswidrig sei.

Zu Art. 18 StGG. ist zu sagen, daß es ihm nicht widerspricht,
wenn durch gesetzliche Vorschriften für die Antretung gewisser
Berufe ein bestimmter Gang beruflicher Vorbereitung gefordert wird
(vgl. VerfGH. Slg. NI. 3168/1957, 3191/1957). Auch Vorschriften über
die Voraussetzungen der Aufgabe von Berufsausübungen werden
gleichfalls von Art. 18 StGG. nicht berührt. Im besonderen hat der
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Verfassungs gerichtshof in seinem Erkenntnis vom 16. Dezember 1966,
B 25/1966, Slg. Nr. 5440, erkannt, daß gegen § 34 Al:5's.4 RAa. im
Hinblick auf das Gleichheitsgebot keine Bedenken bestehen. Es
bestehen aber auch keine Bedenken im Hinblick auf den Art. 18 StGG.

Der Beschwerdeführer beantragt, der Verfassungsgerichtshof solle
entscheiden, daß der Verzicht, den Rechtsanwaltsberuf auszuüben, auf
Grund des "Gesetzes vom 27. Oktober 1962" (gemeint ist Art. 18
StGG.) und "Art. 8 StGG." rechtswirksam und der § 34 Abs. 4 RAa.
verfassungswidrig ist.

Der Beschwerdeführer hat nicht bedacht, daß der Verfassungs-
gerichtshof, wenn er findet, daß ein Bescheid verfassungsgesetzliche
Rechte verletzt, diesen Bescheid nur aufheben kann, daß es ihm
jedoch verwehrt ist, in der Sache selbst zu erkennen. Weiters kommt
es einem Beschwerdeführer nicht zu, eine Entscheidung des
Verfassungsgerichtshofes über die Verfassungsmäßigkeit eines
Gesetzes zu beantragen.

Die hier wiedergegebenen Anträge sind, wenn man sie wörtlich
nimmt, samt und sonders unzulässig. Der Verfassungsgerichtshof
nimmt aber an, daß es dem Beschwerdeführer darum geht, daß der
von ihm angeführte und auch angefochtene Bescheid beseitigt wird,
und hat aus diesem Grunde die Anträge nicht zurückgewiesen.

Die Beschwerde war als unbegründet abzuweisen, weil sich die
bekämpfte Entscheidung auf ein nicht verfassungswidriges Gesetz
stützt. Daß diese zu Unrecht auf das Gesetz gestützt worden sei,
wurde in der Beschwerde zu Recht nicht behauptet.

IV. Der Beschwerdeführer beantragt weiter die Entscheidung, daß
ihm für 1970 nur die Hälfte des Kammer- resp. Versorgungsbeitrages
vorgeschrieben werden könne. Dieser Antrag war zurückzuweisen,
weil der angefochtene Bescheid über die Beitragspflicht nicht
entschieden hat ...

Ohne daß sich das Beschwerdevorbringen selbst mit dem
Disziplinarerkenntnis vom 14. April 1970 beschäftigt hätte, wird am
Schluß unter "Anträge" auch beantragt, dieses Disziplinarerkenntnis
als verfassungswidrig aufzuheben. Dieser Antrag war zurückzu-
weisen, weil in Wahrheit überhaupt keine Beschwerde gegen das
Disziplinarerkenntnis vorliegt, im weiteren auch, weil es sich nur um
einen Akt der ersten Rechtsstufe handelt (in dem Antrag wird selbst
auf die Nichterschöpfung des Instanzenzuges hingewiesen) und weil
im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung die gesetzliche Beschwerde-
frist(§ 82 Abs. 1 VerfGG. 1953)bereits verstrichen war.


